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Rundverfügung G3/1982  
 
 
 
 
Bekämpfung d er Jugendarbeitslosigkeit  

 
 
 
Die Landessynode hat sich in ihrer Herbsttagung u.a. mit den Problemen der Jugendarbeitslosigkeit, speziell 
mit der Einrichtung und dem Betrieb von Jugendwerkstätten beschäftigt. Sie hat folgenden Beschluß gefaßt:  

 
"Die Kirchenvorstände und Kirchenkreisvorstände werden gebeten, sich weiterhin mit dem Problem der 
Jugendarbeitslosigkeit und mit Jugendlichen, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind, zu 
befassen. Sie sollten das Zusammenwirken der Verantwortlichen (Tarifpartner, Schulen, Einrichtungen der 
Jugendhilfe, kommunale Dienststellen) fördern und Vermittlungsdienste anbieten, sofern die Situation es 
erfordert. Sie sollten bei der Einrichtung von Jugendwerkstätten in ihrem Bereich konkrete Hilfe leisten."  

 
Wir geben diese Bitte mit dringender Empfehlung weiter.  

 
 
gez. Dr. Frank  

3000 Hannover 1, den 13. Januar 1982 
Rote Reihe 6 
Anschrift: Landeskirchenamt Hannover, Postfach 3726 u. 3727 
Durchwahl-Fernruf: (0511) 1941-304 
oder Zentrale (0511) 19411 
Telegrammanschrift: Landeskirchenamt Hannover 
Konten der Landeskirchenkasse Hannover: 
Postscheckamt Hannover Nr. 10100-305 (BLZ 25010030) 
Landesbank Hannover Nr. 35913 (BLZ 25050000) 
Ev. Kreditgenossenschaft Hannover Nr. 6003 (BLZ 25060701 
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